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Liebe Antauerinnen!  
Liebe Antauer! 

 

 
 

Europawahl 
Sonntag, 26. Mai 2019 

 
 

Am 26. Mai 2019 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. In den 28 Staaten 
der Europäischen Union werden insgesamt 751 Europa-Abgeordnete gewählt, die 
die Interessen von über 500 Millionen Europäerinnen und Europäern vertreten. 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was sie das angeht oder wofür sie bei 
dieser Wahl teilnehmen sollen. 
 
Leider verstärkt die Neigung vieler nationaler Politiker, alle Probleme, für die sie selber 
keine Lösung finden, der EU die Schuld in die Schuhe zu schieben, diese Vorbehalte. 
Auch ist natürlich nicht alles, was uns die Europäische Union gebracht hat, gut. 
 
Aber gerade unser Österreich hat vom EU-Beitritt in wirtschaftlicher Hinsicht enorm 
profitiert. Durch die Ziel-1-Förderungen der Europäischen Union konnten im 
Burgenland sehr viele Projekte realisiert werden, die ohne diese Unterstützung 
unfinanzierbar gewesen wären. 
 
Der wohl wichtigste Grund für eine Mitgliedschaft in der EU ist aber die Sicherung des 
Friedens.  
 
Man braucht nur zur Ukraine schauen um zu sehen, wie einfach es offensichtlich für 
„stärkere“ Nationen ist, sich bei „kleinen“ oder „schwächeren“ Staaten zu bedienen. 
Innerhalb des Friedensprojekts EU ist so etwas undenkbar – 74 Jahre Frieden in 
Österreich sind der Beweis dafür. 
 
Bei der bevorstehenden Europawahl können Sie die 18 österreichischen Mitglieder 
des Europäischen Parlaments mitbestimmen. Ich bitte Sie deswegen - machen Sie 
von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl! 

 
 
 



 
Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie spätestens am Wahltag (26. Mai 2019) 16 Jahre alt 
und am Stichtag (12. März 2019) österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer 
Staatsbürger sind oder wenn Sie EU-Bürgerin oder EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in 
Österreich und auf ihren Antrag hin in die Europa-Wählerevidenz eingetragen sind. 
 
Das Wahllokal in Antau befindet sich wie gewohnt im Gemeindeamt und ist für Sie 
von 7:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. 
 
Mittels Wahlkarte können unter anderem Personen wählen, die am Wahltag 
ortsabwesend sind oder auch Personen, die gehbehindert oder bettlägerig sind. Die 
Beantragung einer Wahlkarte ermöglicht Wählerinnen und Wählern größtmögliche 
Flexibilität bei der Stimmabgabe.  
 
Mit einer Wahlkarte kann die Stimme sowohl vor einer österreichischen Wahlbehörde, 
als auch mittels Briefwahl abgegeben werden. Der notwendige Vordruck (das 
Wahlkartenkuvert) ist in beiden Fällen der gleiche. 
 
Das bedeutet, dass sich Wählerinnen und Wähler, die in Besitz einer Wahlkarte sind, 
auch erst sehr kurzfristig entscheiden können, ob sie ein Wahllokal aufsuchen oder 
sich stattdessen der Briefwahl bedienen wollen. 
 
Sie können eine Wahlkarte bei der Gemeinde mündlich oder schriftlich (im Postweg, 
per Telefax, gegebenenfalls auch per E-Mail oder über die Internetmaske der 
Gemeinde) beantragen. Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig. 
 
Schriftlich können Sie die Wahlkarte bis zum Mittwoch (22.05.2019) beantragen, wenn 
diese zugestellt werden soll. 
Sollte eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine von Ihnen bevollmächtigte 
Person möglich sein, kann diese auch bis zum Freitag (24.05.2019), 12:00 Uhr 
schriftlich beantragt werden. 
Mündlich ist das ebenfalls bis zum Freitag (24.05.2019), 12:00 Uhr möglich. 
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